
Bereich

Weiterbildung

w
w

w
.n

e
tz

w
e

rk
-w

e
it

e
rb

il
d

u
n

g
.i

n
fo

Magdeburger Erklärung
vom 10. Oktober 2016

FB5_MagdeburgerErklaerung_Umschl_RZ_300dpi_cmyk.qxp_2016-10-21  21.10.16  16:00  Seite 1



B i l dung ,  W i s s en s cha f t  und  Fo r s chung

WEITERBILDEN – WEITERDENKEN –
WEITERKOMMEN

Magdeburger Erklärung

vom 10. Oktober 2016

Herausgegeben vom 

ver.di Bundesfachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung

Berlin, Oktober 2016

FB5_MagdeburgerErklaerung_A4_Innen_RZ_300dpi.qxp_2016-10-19  21.10.16  13:10  Seite 1



Gravierende Veränderungen in nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen

Lebens vollziehen sich rasant. Stichworte wie Globalisierung, Wanderungs bewe -

gungen, Digitalisierung und demografischer Wandel lösen bei vielen Menschen

Ängste. Atypische Arbeitsverhältnisse, sinkende Renten, soziale Verunsicherung

– all das stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. 

Eine Demokratie braucht Menschen, die diese unsere Gesellschaft – gerade ange-

sichts dieser Herausforderungen – selbst bestimmt und eigenverantwortlich mit-

gestalten. Gute lebensbegleitende Bildung ist eine wichtige Voraussetzung dafür.

Sie sichert Teilhabemöglichkeiten und den Zugang zu Arbeit und Beruf. Die

Weiterbildung ist hierbei ein zunehmend wichtigerer Teil dieses Bildungssystems

Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit gehört leider wieder zum Alltag in

Deutsch land. Dies zeigt, Demokratie muss gelebt, aber immer auch wieder

gelernt werden. Neben beruflicher Weiterbildung ist daher gerade auch die

 politische Bildung im öffentlichen Auftrag von hoher Bedeutung für unser

Zusammenleben. 

Die ver.di Bundesarbeitsgruppe Weiterbildung im Fachbereich Bildung, Wissen -

schaft und Forschung hat die „Magdeburger Erklärung“ konzipiert. Sie ist das

 Er gebnis eines längeren Diskussionsprozesses unserer ehrenamtlichen Kollegin -

nen und Kollegen. Sie ist ein Papier von „Weiterbildner_innen“ für Weiter bild -

ner_in nen. Die Erklärung soll Orientierung, Information, Selbstverständnis und

Grundpositionen darstellen. Die Bundesarbeitsgruppe wünscht sich, dass die

„Magdeburger Erklärung“ nur ein erster Aufschlag und Anstoß für weitere Dis -

kussionen mit den Beschäftigten in der Weiterbildung und für ihre Interessen ist. 

Ute Kittel

Bundesfachbereichsleiterin
Mitglied des ver.di Bundesvorstandes
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Vorbemerkung

Es ist unbestritten: Die Weiterbildung gewinnt an Bedeutung, ihr Umfang wächst.

Die ver.di-Arbeitsgruppe Weiterbildung des Fachbereichs Bildung, Wissenschaft

und Forschung stellt aber fest: Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen dem

allseits betonten Bedeutungszuwachs und der Realität. Es geht um Defizite bei

der Information über die Angebote und der Transparenz der Angebote, bei den

Zugangsmöglichkeiten, der Qualität und den Abschlüssen, der Durchlässigkeit

zum Arbeitsmarkt und bei den Anforderungen an die Arbeitnehmer_innen in den

einzelnen Weiterbildungssegmenten.

    Die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer_innen und Honorarbeschäftigten

in der Weiterbildung sind fast immer prekär. Geringe Entlohnung, ausufernde

Befristungspraxis und Honorartätigkeit kennzeichnen diesen Arbeitsmarkt. Des -

halb sieht die ver.di-Arbeitsgruppe Handlungsbedarf: für die Politik auf allen

Ebenen, aber auch bei den Unternehmen und in den Weiterbildungs einrich -

tungen.

Darum mischen wir uns ein

Die Gesellschaft und die Arbeitswelt verändern sich. Die Anforderungen im

Arbeitsalltag steigen, aber die Ressourcen zu ihrer Bewältigung werden immer

weniger. Immer mehr Verantwortung wird auf die einzelne Arbeitnehmerin, den

einzelnen Arbeitnehmer übertragen. Aus unserer Sicht müssen die Menschen

künftig mehr Kenntnisse und Schlüsselqualifikationen erwerben, um in ihrem

Alltag zu bestehen und ihre Arbeit zu bewältigen. Lebenslanges Lernen wird für

sie immer wichtiger. Das bedeutet auch eine Veränderung der betrieblichen und

gewerkschaftlichen Interessenpolitik.

Unsere Grundsätze zur Bildung und Weiterbildung

Bildung ist ein Menschenrecht, ist die Voraussetzung für einen verantwortungs-

vollen Umgang des Menschen mit sich selbst, mit anderen Menschen und der

Umwelt. Lebensbegleitende Bildung ermöglicht ein selbstbestimmtes und eigen-

verantwortliches Leben, erlaubt kulturelle, soziale und demokratische Teilhabe,

Mitbestimmung in Betrieb und Gesellschaft.

    Bildung und Weiterbildung sichern den Zugang zu Arbeit und Beruf und sind

damit notwendig, wenn es um faire Lebenschancen geht. Ein demokratisches

Gemeinwesen entwickelt sich nur weiter, wenn die Menschen selbstbewusst,

kompetent und engagiert etwas dafür tun. 

    ver.di setzt sich für ein leistungsfähiges, gerechtes Bildungssystem und einen

aktiven Sozialstaat ein, der lebensbegleitende Bildung ermöglicht und Beteili -

gung an Bildung und Weiterbildung fördert. Wir wollen, dass allen Menschen,

unabhängig von ihrer sozialen, religiösen und kulturellen Herkunft, unabhängig

von möglichen Beeinträchtigungen, der Weg zu guter Bildung offensteht. 
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Weiterbildung als besondere Form der Bildung

Die Weiterbildung umfasst das Lernen zur Berufsorientierung und nach einem

berufsqualifizierenden Abschluss. Lange Zeit galt dabei die Aufteilung in allge-

meine / allgemeinbildende, politische und berufliche Weiterbildung. 

    Die Weiterbildungsbranche ist sehr heterogen, was die Organisationen und

Institutionen betrifft, die Weiterbildung durchführen. Die größte Gruppe stellen

Einrichtungen mit privatwirtschaftlicher Rechtsform und kommerzieller Ausrich -

tung dar. Dazu zählen Träger wie Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Stiftungen,

Verbände oder Vereine. Jede zehnte Einrichtung ist eine Volkshochschule, ein

wirtschaftsnahes Bildungszentrum einer Kammer, Innung oder eines Berufs -

verban des oder eine berufliche Schule. Auf betriebliche Bildungseinrichtungen,

zu denen zum Beispiel Bildungsabteilungen von Großbetrieben gehören, die für

externe Kunden arbeiten, entfallen nur geringe Anteile. Das gilt auch für (Fach-)

Hochschulen und wissenschaftliche Akademien bzw. deren Weiterbildungs zen -

tren. Weiterbildung wird immer stärker privatisiert und den Regeln des Marktes

untergeordnet. 

    Berufliche Weiterbildung wird im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Instrumente

nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II / III) durchgeführt:

in Form von Aufstiegsförderung, betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen, Kurs -

angeboten der Volkshochschulen, Fachschulen und Fernlernen. Als zentrales und

prägendstes Segment der öffentlich geförderten Weiterbildung ist sie sozialpoli-

tisch und arbeitsmarktpolitisch begründet.

    Ziel der Weiterbildung ist es, Bildungschancen für alle zu eröffnen. Betrachtet

man Zugang und Beteiligung, stellt man jedoch fest, dass sie eher selektiv ist,

immer verbunden mit der Gefahr, gesellschaftliche Unterschiede und Brüche zu

verfestigen. Im Bereich der betrieblichen Weiterbildung gilt die sogenannte „auf

den Kopf gestellte Pyramide“: Je höher die geforderte Qualifikation und die

Stellung in der Hierarchie, desto besser sind die Qualifikationsangebote und die

Beteiligung – und umgekehrt. 

    Die Weiterbildung gleicht einem Flickenteppich. Strukturen und Förderange -

bote sind unübersichtlich. Es gibt wenig Transparenz, zu geringe an den Arbeit -

nehmerinteressen orientierte Beratungsmöglichkeiten und unzureichende Sicher -

heit, was die rechtlichen Ansprüche gegenüber Arbeitgebern bzw. staatlichen

Fördermöglichkeiten für Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen an -

geht. Angesichts der Intransparenz der Weiterbildungswege ist es notwendig,

eine lebensbegleitende Berufs- und Bildungsberatung in öffentlich-rechtlicher

Verantwortung aufzubauen.

Gleichzeitig fordert die ver.di-AG Weiterbildung, folgende Punkte einzuführen:

•   den Rechtsanspruch auf Weiterbildung für alle Beschäftigten über Bildungs -

urlaub hinaus, 

•   die Einführung einer geförderten Bildungsteilzeit,

•   den Rechtsanspruch auf berufliche Weiterbildung in den Sozialgesetzbüchern

II und III.
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Außerdem setzt sich die AG dafür ein, dass die arbeitsmarktpolitischen An -

strengungen für Qualifizierung und Weiterbildung im Kontext einer allgemeinen

Weiterbildungsstrategie entwickelt werden.

Berufliche Weiterbildung verbessern

Der gesellschaftliche, strukturelle und demografische Wandel stellt neue An forde -

rungen an Qualifikationen. Berufliche Weiterbildung muss sich dieser Heraus -

forderung stellen. Sie soll der Polarisierung durch die relative Zunahme gering-

und hochqualifizierter Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken und

einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten. Eine gute Ausbildung und lebens -

begleitendes Lernen sind Grundlagen für die persönliche und berufliche Weiter -

ent wicklung von Arbeitnehmer_innen, ihre Beschäftigungsfähigkeit und für den

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Weiterbildung eröffnet Chan -

cen für alle. Sie

•   ermöglicht Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt, 

•   wirkt der steigenden Aufspaltung der Gesellschaft in oben und unten ent -

gegen,

•   motiviert und öffnet Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Aufstiegswege,

•   schafft einen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Gewinn.

Damit die berufliche Weiterbildung den Herausforderungen auch unter sich

 verändernden Bedingungen gewachsen ist, brauchen wir Verlässlichkeit der

Standards und der beruflichen Perspektiven in der Weiterbildung. 

    Deshalb fordern wir eine aktive staatliche Weiterbildungspolitik. Sie muss

gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, die das Recht auf Weiterbildung

eben so garantieren wie Lernzeiten und eine geregelte Finanzierung, mehr Be -

ratung, Transparenz und Qualitätssicherung. 

    Das arbeitsmarktpolitische Instrument der öffentlich geförderten Beschäf ti -

gung muss weiterentwickelt werden. Es ist eine Möglichkeit, insbesondere

arbeits marktferne Langzeitarbeitslose an die Anforderungen des ersten Arbeits -

markts heranzuführen und ihre Chancen auf Teilhabe zu erhöhen. 

Berufliche Rehabilitation stärken

Die Berufsbildungswerke für Jugendliche und junge Erwachsene ohne Berufs -

abschluss und die Berufsförderungswerke für Erwachsene haben eine bundes-

weite Infrastruktur aufgebaut und ihre Arbeit den Bedürfnissen der Menschen

mit Behinderungen angepasst. Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg in eine

inklusive Gesellschaft ist die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am

Arbeitsleben. Hierzu leisten die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation

einen entscheidenden Beitrag, indem sie durch eine qualifizierte Ausbildung den

Weg in den Arbeitsmarkt ebnen. Das seit Jahrzehnten funktionierende Netz aus

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, mittlerweile ergänzt um weiter

anerkannte Träger, muss bedarfsgerecht finanziert werden. 
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Die Qualifikation der Beschäftigten ist genau auf diese Anforderungen ausgerich-

tet. Menschen mit Behinderungen haben auf dem Arbeitsmarkt noch immer

schlechtere Chancen. Nur durch eine gute Qualifikation ist es möglich, diese

Chancen zu verbessern. Die auch im Bereich der beruflichen Rehabilitation immer

wieder gestellte Forderung nach kürzeren Maßnahmen mit einer Teilqualifikation

widersprechen dem Ziel einer langfristigen Vermittlung der Menschen mit Be -

hinderungen in den ersten Arbeitsmarkt. Nur durch eine hochwertige, ab schluss -

bezogene Qualifizierung, die mit einem Kammerabschluss endet, ist dieses Ziel

zu erreichen. 

Erwachsenenbildung: Politische Bildung fördern

Globalisierung und Wanderungsbewegungen, Digitalisierung von Arbeit und

Arbeitsprozessen, Zunahme der prekären Beschäftigungsverhältnisse, all dies ver-

unsichert immer mehr Menschen. Je schneller sich unsere Gesellschaft verändert,

je größer die Verunsicherung, desto mehr gewinnt die politische Bildung an

Bedeutung – auch um den Schutz- und Sicherheitsversprechen der rechtspopu-

listischen Bewegungen zu begegnen. 

    Nach unseren Vorstellungen soll politische Bildung dazu beitragen, dass jeder

Mensch an der Gesellschaft teilhaben kann. Laut Oskar Negt ist „Demokratie die

einzige politisch verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss –

immer wieder, täglich bis ins hohe Alter“. Dieser Grundsatz gilt in Zeiten gesell-

schaftlichen Wandels mehr denn je. Zur politischen Bildung gehören Selbst -

bestimmung, Mitbestimmung und Solidarität. 

Ausbildung und Erwerbschancen von Geflüchteten
und Zuwander_innen verbessern

Allein im Jahre 2015 kamen gut eine Million Menschen nach Deutschland, um

Schutz vor Verfolgung und Gewalt zu suchen. Ein wesentlicher Schlüssel zur

gesellschaftlichen Integration Geflüchteter ist sozialversicherungspflichtige, be -

zahlte Arbeit. Dafür ist eine umfassende Weiterbildung nötig. Dabei sind drei

zentrale Handlungsfelder zu unterscheiden: der Erwerb von Deutschkenntnissen,

der Zugang und die Nutzung arbeitsmarktpolitischer Fördermöglichkeiten und

die Integration in den Arbeitsmarkt sowie spezielle Angebote für besondere

Flüchtlingsgruppen. 

    Sprach- und Integrationskurse, weiterführende Integrationsmaßnahmen für

die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, einer Aus -

bildung oder eines Studiums sowie die Teilnahme an Maßnahmen der Ar beits -

förderung müssen in ausreichender Zahl flächendeckend angeboten werden.

Wartezeit kann durch Beschäftigung überbrückt werden. Dabei sind die Ge -

flüchteten an den Arbeitsmarkt heranzuführen; sie sollen die Grundlagen des

gesellschaftlichen Lebens in unserem Land kennenlernen.

    Der Erwerb von allgemeinen und berufsbezogenen Deutschkenntnissen ist

Voraussetzung für die berufliche und gesellschaftliche Integration von geflüchte-
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ten Menschen. Wegen der Alters-, Bildung- und Qualifikationsstruktur werden

neben der Deutschförderung auch verstärkt Investitionen in die Qualifizierung

von Geflüchteten notwendig sein. 

Finanzierung der Weiterbildung sicherstellen

Ebenso wie die Struktur der Weiterbildungsangebote sich als Flickenteppich

zeigt, verhält es sich auch mit der Finanzierung: Eine geregelte, systematische

Finanzierung gibt es nicht. Ein einheitliches Finanzierungsmodell kann jedoch

nicht das Ziel von Reformen sein: Die spezifischen Segmente der Weiterbildung

brauchen auch spezifische Finanzierungsstrukturen, die jedoch aufeinander

abgestimmt sein müssen.

    Die ehemals in den Ländern weit verbreitete Regelung, die jeweils gleiche

Finanzierungsanteile durch Land, Kommune und Teilnehmer für die Er wachse -

nen bildung vorsah, hat sich zu Ungunsten der Teilnehmer und Kom munen ver-

schoben. Das muss korrigiert werden, indem die Länder wieder stärker an der

(Regel-)Finanzierung beteiligt werden.

    Grundsätzlich ist die betriebliche Weiterbildung durch die Unternehmen zu

finanzieren. Dies betrifft auch die Freistellungszeiten für die Teilnahme an Weiter -

bildung. Um alle Unternehmen an der Finanzierung der Weiterbildung zu betei-

ligen, sollten Weiterbildungsbranchenfonds für alle Branchen gesetzlich vorge-

schrieben werden. Die Verwaltung dieser Fonds sollte Aufgabe der Sozialpartner

sein. Der Bund kann sich an der Finanzierung beteiligen, indem zum Beispiel eine

Bildungsteilzeit gefördert wird.

    Die mit den Hartz-Gesetzen verbundene radikale Kürzung der Mittel für die

Weiterbildung von Erwerbslosen sowie der von Erwerbslosigkeit bedrohten Be -

schäftigten ist rückgängig zu machen und mindestens wieder auf das Niveau vor

Einführung der Hartz-Gesetze anzuheben.

    Statt mit neoliberalen Finanzierungsinstrumenten wie Bildungsgutscheinen

Anbieter und Nachfrager zu verunsichern, sollte sich der Bund auf die Ent wick -

lung einer lernförderlichen Infrastruktur konzentrieren. Das bedeutet den Aus -

bau einer flächendeckenden Weiterbildungsberatung, Maßnahmen zur Er hö -

hung der Transparenz und zur Qualitätssicherung. Aufbau und Finanzierung sind

in einem Bundesgesetz zur Weiterbildung zu regeln.

Digitalisierung als Chance nutzen

Unsere Gesellschaft verändert sich. Wir sind auf dem Weg in eine digitale Öko -

nomie. Dabei ist die Arbeitswelt ein zentraler Bereich, der sich verändert. Mit der

Digitalisierung der Arbeitswelt verändern sich auch die Anforderungen an Arbeit -

nehmer_innen, an die Berufsbilder und Standards. Arbeitnehmer_innen, die in

traditionellen Strukturen qualifiziert worden sind, müssen für die veränderten

Arbeitsprozesse weitergebildet werden. Zukünftig wird der Alltag von beruflicher

Flexibilität, Arbeitsplatzwechsel, beruflichen Aus- und Einstiegen geprägt sein.

Das stellt auch die Aus- und Weiterbildung vor neue Herausforderungen. 
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    Der beruflichen Weiterbildung kommt in der sich verändernden digitalen Welt

eine zentrale Rolle zu. Das ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft:

Sie muss Weiterbildung um jeden Preis betreiben. Sie muss in Weiterbildung

investieren. Individuelle und bedarfsgerechte Weiterbildungs- und Qualifizie -

rungs  angebote während des gesamten Erwerbslebens sind notwendig. Dazu

zählt auch die Etablierung einer unabhängigen, an Arbeitnehmerinteressen ori-

entierten lebensbegleitenden Beratung für die Weiterbildung und Qualifizierung

der Arbeitnehmer_innen.

Die Arbeit der Beschäftigten in der Weiterbildung
ist MehrWert

Die Arbeits- und Einkommensbedingungen in der Weiterbildungsbranche sind

überwiegend prekär. Sie waren schon immer unterschiedlich, aber doch durch-

schnittlich akzeptabel – mit den tarifvertraglichen Regelungen im öffentlichen

Dienst, zwar nicht als Referenzgröße, aber doch noch in Sichtweite. Durch die

systematische Ausschreibungspraxis der Bundesagentur für Arbeit in Folge der

Hartz-Gesetze verschlechterten sich die Arbeits- und Einkommensbedingungen

zunehmend. 

    Die Tarifbindung sank, neue Tarifverträge konnten bisher nur in wenigen Be -

trieben als Haustarifverträge abgeschlossen werden. Für Arbeitnehmer_innen im

pädagogischen Bereich in der SGB II/III-finanzierten Weiterbildung gilt ein bran-

chenspezifischer Mindestlohntarifvertrag. Die Befristungsquote in der Branche

Erziehung und Bildung ist die höchste aller erfassten Branchen. Bei einzelnen

Bildungsträgern beträgt sie bis zu 90 Prozent. Weiterhin wird sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung durch Arbeit auf Honorarbasis ersetzt.

    Mit dem Einbruch der Arbeits- und Einkommensbedingungen gerieten auch

die ohnehin nicht hohen Honorarsätze der Solo-Selbständigen in der Weiter -

bildungsbranche unter Druck – die Mehrheit der in der Weiterbildung Tätigen mit

dem sozial unsichersten Status musste vielfach dem Druck nachgeben. 

    Doch die Arbeitnehmer/innen in der Weiterbildungsbranche müssen hoch

qualifiziert sein. Sie erfüllen bedeutende gesellschaftliche Aufgaben und haben

entsprechende Wertschätzung verdient. Diese Wertschätzung muss sich in siche-

ren Arbeitsverhältnissen und guter Entlohnung, die auch Altersarmut ausschließt,

ausdrücken.

    In der nach SGB II/III finanzierten Weiterbildung ist der allgemeinverbindliche

Mindestlohntarifvertrag ein ordnungspolitisches Instrument, das den ruinösen

Wettbewerb reduziert und verhindert, dass allein ein niedriges Entgelt als

Wettbewerbsfaktor dominiert. Schon jetzt gilt nach dem Vergaberecht (§ 128

Absatz 1 GWB), dass allgemeinverbindliche Tarifverträge bei der Auftrags ausfüh -

rung einzuhalten sind. Die ver.di-AG Weiterbildung setzt sich für die Fort -

entwicklung des Mindestlohntarifvertrags ein. 

    Die Arbeits- und Einkommensbedingungen der Arbeitnehmer_innen in der

Branche müssen besser werden. Unser Instrument dafür ist der Tarifvertrag. Tarif -

verträge sichern den Beschäftigten höhere Einkommen, reduzieren die Kon -

kurrenz der Beschäftigten untereinander und schützen vor Willkür der
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Arbeitgeber. Die AG Weiterbildung wird in der Branche weiter an durchsetzungs-

fähigen Bedingungen arbeiten. Die Arbeitnehmer/innen der Branche haben es in

der Hand, dass sich etwas verändert. . 

    Es sind branchenweite tarifliche Arbeits- und Einkommensbedingungen durch

einen Flächentarifvertrag zu schaffen. Wo es in der Weiterbildungsbranche not-

wendig erscheint und erfolgsversprechend ist, sind Haustarifverträge durchzu -

setzen.

    Solo-Selbständige Honorarlehrkräfte arbeiten hauptberuflich und überwie-

gend für einen Auftraggeber und sind deshalb als arbeitnehmerähnliche Per -

sonen entsprechend § 12 a TVG zu behandeln. Bei Solo-Selbständigen ist der

Honorarsatz so zu bemessen, dass das Einkommen nach Abzug von Steuern und

Sozialversicherungsbeiträgen sowie Beiträgen für zusätzliche Alterssicherung und

Absicherung bei Auftragsausfall im Jahresdurchschnitt dem eines angestellten

pädagogischen Mitarbeiters entspricht. Die Beschäftigung von Honorarkräften

darf für den Arbeitgeber keinen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der Beschäf -

tigung von sozialversicherungspflichtigen pädagogischen Mitarbeitern ergeben. 

    Die Deutschlehrer_innen in den Sprach- und Integrationskursen sind Hoch -

schulabsolvent_innen mit Zusatzqualifikation. Als Leiter_innen von Inte gra tions -

kursen lehren sie Deutsch als Zweitsprache, geben Alphabetisie rungs- und

Orientierungskurse, nehmen Sprach- und Einbürgerungsprüfungen ab. Die Re -

finanzierung und somit die Bezahlung sind gering. In jedem Fall gilt: Diese

Lehrkräfte leben prekär. Wir fordern, dass sie in einem sozialversicherungspflich-

tigen Arbeitsverhältnis beschäftigt werden. Sie sind vergleichbar mit Berufs -

schullehrer_innen entsprechend den Regelungen des Tarifvertrages der Länder

(TV-L) zu bezahlen. Die notwendigen finanziellen Mittel dafür müssen von der

öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden. 

Weiterbildung für Weiterbildner_innen sicherstellen
und ausbauen

Die ver.di-AG Weiterbildung wird gemeinsam mit den betrieblichen Interes sen -

vertreter_innen die Arbeitgeber auffordern, in ihrer Personalpolitik der betriebli-

chen Weiterbildung einen höheren Stellenwert beizumessen. Dafür müssen mehr

tarifliche und betriebliche Vereinbarungen Weiterbildung ermöglichen. Das gilt

insbesondere in Bezug auf die Digitalisierung der Arbeitswelt, die Wande rungs -

bewegungen und die demografische Entwicklung. Arbeit neh mer_in nen in der

Weiterbildung brauchen Perspektiven zur Weiterbildungs qualifikation, sie müs-

sen dabei unterstützt und gefördert werden – auch finanziell. Hierfür müssen die

Weiterbildungsunternehmen eine zukunftsorientierte Personalplanung ent -

wickeln, die auch die tarifliche Steigerung der Bezahlung nach Höher qualifi zie -

rung berücksichtigt.
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Schritte zur Umsetzung

Der AG Weiterbildung des ver.di-Fachbereichs Bildung, Wissenschaft und For -

schung will mit der Magdeburger Erklärung Anstöße und Impulse geben damit

die Weiterbildung ihrer Bedeutung in Gesellschaft und Politik gerecht wird. Um -

fassende Veränderungen in Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und Steuer politik

sind notwendig. Gesetzliche Grundlagen müssen novelliert, tarifvertragliche,

betriebliche oder einzelvertragliche Vereinbarungen getroffen werden. 
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B i l dung ,  W i s s en s cha f t  und  Fo r s chung

Kontakt

Bundesfachbereich         Hans-Jürgen Sattler                                 ver.di Bundesverwaltung 
                                        Bildung, Wissenschaft und Forschung         Paula-Thiede-Ufer 10 · 10179 Berlin
                                        E-Mail: hans-juergen.sattler@verdi.de          Telefon: (030) 69 56-2010

Baden-Württemberg      Hanna Binder                                            ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg
                                        Bildung, Wissenschaft und Forschung         Theodor-Heuss-Straße 2/Haus 1
                                        E-Mail: hanna.binder@verdi.de                    70174 Stuttgart
                                                                                                           Telefon: (07 11) 8 87 88-05 00

Bayern                             Christiane Glas-Kinateder                        ver.di-Landesbezirk Bayern
                                        Bildung, Wissenschaft und Forschung         Schwanthalerstraße 64 · 80336 München
                                        E-Mail: christiane.glas-kinateder@verdi.de    Telefon: (089) 5 99 77-10 51

Berlin-Brandenburg        André Pollmann                                       ver.di-Landesbezirk Berlin-Brandenburg
                                        Bildung, Wissenschaft und Forschung         Köpenicker Straße 30 · 10179 Berlin
                                        E-Mail: andre.pollmann@verdi.de                Telefon: (030) 88 66-53 04

Hamburg                         Roland Kohsiek                                        ver.di-Landesbezirk Hamburg
                                        Bildung, Wissenschaft und Forschung         Besenbinderhof 60 · 20097 Hamburg
                                        E-Mail: roland.kohsiek@verdi.de                  Telefon: (040) 28 58-40 51

Hessen                             Thomas Winhold                                      ver.di-Landesbezirk Hessen
                                        Bildung, Wissenschaft und Forschung         Wilhelm-Leuschner-Straße 69 – 77
                                        E-Mail: thomas.winhold@verdi.de               60329 Frankfurt/Main
                                                                                                           Telefon: (069) 25 69-13 40

Niedersachsen-Bremen  Brigitte Schütt                                          ver.di-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen
                                        Bildung, Wissenschaft und Forschung         Goseriede 10 · 30159 Hannover
                                        E-Mail: brigitte.schuett@verdi.de                 Telefon: (05 11) 124 00-2 60

Nord                                 Jens Mahler                                              ver.di-Landesbezirk Nord
                                        Bildung, Wissenschaft und Forschung         Hüxstraße 1 – 9 · 23552 Lübeck
                                        E-Mail: jens.mahler@verdi.de                      Telefon: (04 51) 8100-813

Nordrhein-Westfalen     Uwe Meyeringh                                       ver.di-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen
                                        Bildung, Wissenschaft und Forschung         Karlstraße 123 – 127 · 40210 Düsseldorf
                                        E-Mail: uwe.meyeringh@verdi.de                Telefon: (02 11) 6 18 24-3 05

Rheinland-Pfalz-             Peter Schmitt                                            ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-
Saarland                          Bildung, Wissenschaft und Forschung         Saarland
                                        E-Mail: peter.schmitt@verdi.de                    Münsterplatz 2 – 6 · 55116 Mainz
                                                                                                           Telefon: (0 6131) 97 26-1 50

Sachsen,                          Anne Voß                                                  ver.di-Landesbezirk Sachsen, 
Sachsen-Anhalt,              Bildung, Wissenschaft und Forschung         Sachsen-Anhalt, Thüringen
Thüringen                        E-Mail: anne.voss@verdi.de                         Karl-Liebknecht-Straße 30 – 32
                                                                                                           04107 Leipzig
                                                                                                           Telefon: (03 41) 5 29 01-2 50
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Die Studentenwerke im Blickfeld – Bildung läuft nicht ohne uns

B i l dung ,  W i s s en s cha f t  und  Fo r s chung
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Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Angestellte/r
 Beamter/in  Selbständige/r
 freie/r Mitarbeiter/in  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in    bis

 
 Praktikant/in    bis

     bis

 ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in
 Sonstiges:

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort 

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst in Euro

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

BIC

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb  
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des   
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich    

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

  

Ort, Datum und Unterschrift

Titel/Vorname/Name             Ich möchte Mitglied werden ab

 0 1 2 0
Straße             Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
PLZ  Wohnort

  
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

  

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Datenschutz
 

 

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im 
Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre mich 
gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, deren Änderun-
gen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden Auf-
gaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

IBAN

 

Ort, Datum und Unterschrift

Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser 
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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Impressum

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung
Paula-Thiede-Ufer 10 · 10179 Berlin

Verantwortlich:
Ute Kittel, Bundesfachbereichsleiterin

Bearbeitung:
Bundesarbeitsgruppe Weiterbildung

Internet: http://biwifo.verdi.de/
W-3141-12-1016
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